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Bremische Evangelische Kirche 

I. Verfassung der Bremischen Evangelischen Kirche (1920, zuletzt 2006) 

[http://www.kirchenrecht-bremen.de/document/13741] 

 Es findet sich keine Erwähnung von Israel, dem Judentum, jüdischen Wurzeln oder 

jüdisch-christlichem Dialog in der Verfassung der Evangelischen Kirche Bremens. 

 

II. Selbstdarstellung der Theologischen Fakultät 

 → Dieser Punkt entfällt, da auf dem Gebiet der Bremischen Evangelischen Kirche keine 

theologische Fakultät liegt. 

 

III. Prüfungs- und Studienordnungen 

III.1 Ordnung für die Erste Theologische Prüfung in der Bremischen Evangelischen Kirche 

(2015) [http://www.kirchenrecht-bremen.de/document/13815] 

 Die Prüfungsordnung listet in § 12 Prüfungsfächer nur die fünf theologischen Kernfächer, 

es werden keine weiteren Fächer berücksichtigt. 

III.2 Prüfungs- und Studienordnung der Fakultät 

 → Dieser Punkt entfällt, da auf dem Gebiet der Bremischen Evangelischen Kirche keine 

theologische Fakultät liegt. 

 

IV. Modulverzeichnis zu der Prüfungs- und Studienordnung 

IV.1 Module mit konkretem Bezug zu dieser Thematik 

 → Dieser Punkt entfällt, da auf dem Gebiet der Bremischen Evangelischen Kirche keine 

theologische Fakultät liegt. 

 

IV.2 Möglicher Freiraum für Veranstaltungen in diesem Themenfeld 

 → Dieser Punkt entfällt, da auf dem Gebiet der Bremischen Evangelischen Kirche keine 

theologische Fakultät liegt. 
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IV.3 Zusammenfassung 

Die Verfassung der Bremischen Evangelischen Kirche nimmt keinerlei Bezug auf das Judentum und 

den jüdisch-christlichen Dialog. Auch in der Ordnung für die Erste Theologische Prüfung finden sich 

keine fachlichen Konkretionen, die eine inhaltliche Schwerpunktsetzung auf ein Thema aus diesem 

Themenfeld nahelegen. 

 

V. Weitere Landeskirchliche Bestimmungen, Examensordnungen 

 - 

 


